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Leitfaden zum Fortschrittsbericht für DoktorandInnen 

Die Abgabe von jährlichen Fortschrittsberichten, in denen der Fortgang des Forschungspro-
jektes dokumentiert und die geplanten Schritte für das kommende Jahr dargestellt werden, ist 
im studienrechtlichen Teil der Satzung der Universität Wien sowie in den jeweiligen Curricula 
festgelegt: „§16 (10) Die Dissertationsvereinbarung ist von den Studierenden im Einverneh-
men mit den betreuenden Personen auf Basis periodischer, jedenfalls jährlicher, Berichte 
über den Studienfortgang durch Anhänge zu ergänzen.“ Mitteilungsblatt der Universität Wien am 
23.01.2009 – 9. Stück. 

Der folgende Leitfaden soll Sie als DoktorandIn beim Ausfüllen des Fortschrittsberichts unter-
stützen und mögliche Unklarheiten ausräumen.  

Übersicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu verwendende Formulare 

‐ DZ/V02 „Fortschrittsbericht“  
‐ Einige DSPLs verlangen zusätzliche Formulare, die gemeinsam mit dem Fortschritts-

bericht abgegeben werden müssen (z.B. Leistungsübersicht). Erkunden Sie sich bitte 
bei Ihrem zuständigen SSC, ob Sie zusätzliche Formulare abgeben müssen. 

 

DoktorandIn und BetreuerIn 
füllen den Fortschrittsbericht 
(FB) (ggf. mit zusätzlichen Do‐

kumenten) aus

DoktorandIn schickt  
eingescannten FB als  

Pdf oder ggf. im Original an das 
zuständige  

StudienServiceCenter (SSC). 
Abgabezeitraum: erkundigen 

Sie sich bei Ihrem SSC!

DSPL hat keine Einwände: 
 

FB wird in der übermittelten 
Form in das Datensystem der 
Universität Wien eingepflegt. 

DSPL hat Einwände: 
SSC‐MitarbeiterIn verständigt 
DoktorandIn und BetreuerIn 

 
DoktorandIn reicht FB erneut 

ein 
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Das Formular für den Fortschrittsbericht finden Sie auf der Homepage des DoktorandInnen-
zentrums unter http://doktorat.univie.ac.at/doktorandinnen/formulare/.  

 

Ziel und Inhalt des Fortschrittsberichts 

Ziel des Fortschrittsberichts ist, (1) die wissenschaftlichen Meilensteine des jeweils ver-
gangenen Jahres zusammenzufassen, (2) die Zielsetzungen für das folgende Forschungsjahr 
zu definieren, (3) das Feedback Ihres Betreuers/Ihrer Betreuerin bezüglich Ihres Arbeits-
fortgangs einzuholen und (4) die für Sie zuständige DSPL über Ihre geplanten Leistungen zu 
informieren.  

Der Fortschritt Ihrer Arbeit sollte so präsentiert werden, dass Ihr Betreuer/Ihre Betreuerin 
und die für Sie verantwortliche DSPL die Strategie Ihrer bisherigen Vorgangsweise verstehen 
und Ihre zukünftigen Pläne nachvollziehen können. Versuchen Sie deshalb, den Fortschritts-
bericht kurz und prägnant zu formulieren. Eine stichwortartige Beschreibung Ihrer For-
schungsarbeit ist jedoch nicht zielführend.  

Die Fortschrittsberichte sind Annexe Ihrer Dissertationsvereinbarung. Bitte beachten Sie 
deshalb, dass wesentliche Abweichungen von der Dissertationsvereinbarung ex-
plizit gemacht und zunächst mit dem Betreuer/der Betreuerin akkordiert werden 
müssen, um im Anschluss mit der zuständigen DSPL weiter abgesprochen zu 
werden.  

I) Formular „Fortschrittsbericht“ (DZ/V02) 

Neben der Angabe von allgemeinen Daten zu Ihnen, Ihren BetreuerInnen und Ihrem Disser-
tationsprojekt sind im Fortschrittsbericht folgende Punkte zu behandeln: 

(1)  „Darstellung des  Dissertationsprojekts im vergangenen Jahr“ 

Der erste Punkt ist Ihrer Arbeit im angegebenen Berichtszeitraum gewidmet. Dieser Zeitraum 
ist i.d.R. das vergangene Studienjahr. Bitte gehen Sie hier mit max. 500 Wörtern vor allem auf 
folgende Fragen ein: 

 Welche Zwischenziele wurden in Ihrem Dissertationsprojekt erreicht? 
 Haben sich Änderungen in der Fragestellung, im methodischen Zugang, in der Materi-

alauswahl etc. ergeben? Wenn ja, welche? 
 Welche konkreten Ergebnisse wurden im vergangenen Jahr erzielt? 
 Etc.  

 
(2) „Darstellung der geplanten Arbeitsschritte im kommenden Jahr“ 

Bitte skizzieren Sie unter diesem Punkt die für das folgende Jahr geplanten Arbeitsschritte 
(max. 500 Wörter). Hier können Sie zum Beispiel auf folgende Fragen eingehen: 

 Welche konkreten Zwischenziele sind geplant und wie wollen Sie diese erreichen 
(z.B. Datenerhebung, Datenauswertung, Durchführung von Interviews, Forschungs-
aufenthalt im Ausland etc.)? 
 

 Welchen Zeitplan haben Sie sich zum Erreichen der einzelnen Zwischenziele gesetzt? 



 

Stand: Dezember 2013    Seite 4 von 5 

DoktorandInnenzentrum

 Planen Sie im kommenden Jahr Ergebnisse Ihres Forschungsprojektes zu publizieren, 
an einem Kongress/einer Konferenz teilzunehmen oder an einem bestimmten Kapitel 
Ihrer Dissertation zu schreiben? 

 
(3)  „Stellungnahme der BetreuerInnen“ 

In diesem Punkt sind die BetreuerInnen aufgefordert, den Fortgang Ihres Dissertationspro-
jektes zu kommentieren: 

 Welche relevanten wissenschaftlichen Ziele wurden im letzten Jahr erreicht bzw. wa-
rum wurden sie nicht erreicht? 

 Gibt es aus Sicht der BetreuerInnen Bedenken oder Verbesserungsvorschläge hinsicht-
lich der Arbeit der Doktorandin/des Doktoranden? 

 Ist der ursprünglich angegebene Zeitplan gut einhaltbar? 
 
Bitte beachten: Die Stellungnahme des Betreuers/der Betreuerin an der Universität Wien 
ist jedenfalls einzuholen. Sollten weitere WissenschaftlerInnen Ihre Dissertation betreuen, 
liegt es in Ihrem Interesse, auch deren Stellungnahmen einzuholen. 
 
(4)  „Angaben zu den geplanten Lehrveranstaltungen/Leistungen im folgenden 

Jahr (gemäß der Dissertationsvereinbarung)“ 

In der Regel ist in der Dissertationsvereinbarung festgelegt, welche Leistungen Sie erbringen 
werden, aber nicht in jedem Fall, in welchem Studienjahr oder Semester dies erfolgen sollte. 
Unter diesem Punkt des Fortschrittsberichts listen Sie bitte die Lehrveranstaltungen und/oder 
anderen Leistungen (wie beispielsweise Konferenzteilnahme) auf, die Sie konkret für das fol-
gende Jahr geplant haben. Sie können dadurch die Angaben in der Dissertationsvereinbarung 
von Fortschrittsbericht zu Fortschrittsbericht weiter konkretisieren. Da zum Abgabezeitraum 
des Berichts das Vorlesungsverzeichnis für das kommende Semester i.d.R. noch nicht bekannt 
ist, ist klar, dass die hier gemachten Angaben vorläufig sind. Sie können den darauffolgenden 
Fortschrittsbericht verwenden, um diese Angaben zu finalisieren. 

(5)  „Angaben zu Änderungen bzw. Ergänzungen zur Dissertationsvereinbarung“ 

Bitte führen Sie hier etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen an, zu denen es in Ihrem Dokto-
ratsstudium verglichen mit der ursprünglichen Planung in der Dissertationsvereinbarung ge-
kommen ist. Es geht hier vor allem um jene Änderungen bzw. Ergänzungen, die in direktem 
Bezug mit der Absolvierung Ihres Curriculums stehen (z.B. Leistungen in Verbindung mit 
ECTS-Punkten). Mögliche Änderungen wären zum Beispiel, dass Sie eine Lehrveranstaltung 
nicht absolvieren können, weil sie nicht angeboten wird, oder dass Sie nicht mehr an einer 
Summer School teilnehmen müssen, weil sich in Ihrer Forschungsarbeit notwendige Änderun-
gen im methodischen Vorgehen ergeben haben und der Besuch der Summer School nun nicht 
mehr sinnvoll erscheint. Eine ursprünglich geplante Konferenzteilnahme könnte durch eine 
andere, relevantere ersetzt werden. Wichtig ist, dass Sie die Änderungen bzw. Ergänzungen 
zur ursprünglich genehmigten Dissertationsvereinbarung kurz nachvollziehbar darstellen und 
begründen, und dass die Zustimmung des Betreuers klar zum Ausdruck kommt. 

Sollten sich keine Änderungen im Vergleich zu Dissertationsvereinbarung ergeben haben, ge-
ben Sie dies bitte ebenfalls an. 
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II) Abgabe des Fortschrittsberichts 

Der Fortschrittsbericht ist von Ihnen und Ihrem Betreuer/Ihrer Betreuerin an der Universität 
Wien zu unterzeichnen.  

In der Regel ist der Fortschrittsbericht als ein einziges Pdf-Dokument per Mail einmal 
jährlich an das für Sie zuständige StudienServiceCenter (http://ssc.univie.ac.at/) zu schi-
cken. Bitte geben Sie im Betreff Ihrer Nachricht folgende Informationen an: Nachname, Mat-
rikelnummer, Nummer und Jahr des Fortschrittsberichts (z.B. Meier, 9850107, 1.Fortschritts-
bericht, 2011). Erkundigen Sie sich bei Ihrem SSC ob es einen bestimmten Zeitpunkt gibt zu 
welchem die Fortschrittsberichte abgegeben werden sollen. 

Auch wenn die Dissertationsvereinbarung erst im Sommersemester genehmigt wurde, emp-
fiehlt es sich, am Ende des Studienjahres einen Fortschrittsbericht abzugeben. In diesen Fällen 
wird der Fokus stärker auf den geplanten Arbeitsschritten im kommenden  Jahr liegen.  

Der Fortschrittsbericht wird der DSPL zur Kenntnisnahme vorgelegt. Sollte diese Fragen oder 
Einwände haben (beispielsweise bezüglich der geplanten, von der Dissertationsvereinbarung 
abweichenden Leistungen), so wird Sie das SSC diesbezüglich kontaktieren. In der Regel müs-
sen Sie anschließend in Abstimmung mit dem Betreuer/der Betreuerin den Fortschrittsbericht 
entsprechend adaptieren und erneut an Ihr SSC schicken. Falls Sie keine Rückmeldung erhal-
ten, gab es von Seiten der DSPL keine Fragen oder Einwände. 

Bei Fragen steht Ihnen das DoktorandInnenzentrum jederzeit zur Verfügung: 

DoktorandInnenzentrum 
Berggasse 7, 1090 Wien 

info.doktorat@univie.ac.at 

Persönliche Beratung: Montag, Mittwoch und Freitag, 10-12:00 Uhr 
oder nach individueller Vereinbarung 


